Steuerersparnis für Grenzgänger

(wohnen im Ausland, arbeiten in den Niederlanden)

Wenn Sie außerhalb der Niederlande wohnen und in den Niederlanden arbeiten, haben Sie möglicherweise Anspruch auf verschiedene Abzugsposten und Abgabenermäßigungen. 

Abhängig von Ihrer persönlichen Situation können Sie auf eine oder mehrere der nachfolgenden Abgabenermäßigungen Anspruch haben:

· die allgemeine Abgabenermäßigung

· die Arbeitsermäßigung

· die Kinderermäßigung

· die Kombinationsermäßigung

· die zusätzliche Kombinationsermäßigung

· die Ermäßigung für Alleinerziehende

· die zusätzliche Ermäßigung für Alleinerziehende

· die Seniorenermäßigung

· die Alleinstehende Seniorenermäßigung
· die Ermäßigung Lebensarbeitszeitverkürzung

· die Ermäßigung Erziehungsurlaub
· die Ermäßigung für Investitionen in gemeinnützige Kapitalanlagen

· die Ermäßigung für Investitionen in Risikokapitalanlagen
· die Ermäßigung für junge Behinderte 

Wenn Sie sich nicht für die Behandlung als inländischer Steuerpflichtiger entscheiden, können Sie, abhängig von Ihrer persönlichen Situation,  Anspruch auf die nachfolgenden Abzugsposten haben;

Box 1 (= aktives Einkommen aus Arbeit, Unternehmen und Wohneigentum):
· Fahrtkostenabzug für öffentliche Verkehrsmittel, Seetagepauschale

· Abzugsposten Wohneigentum in den Niederlanden in einigen Ausnahmefällen

· Kinderbetreuungskosten

· Beiträge für Vorsorgeleistungen 

Abgabenermäßigungen:
Abhängig von Ihrer persönlichen Situation können Sie auf eine oder mehrere der oben genannten Abgabenermäßigungen Anspruch haben.

Sie haben keinen Anspruch auf den Steueranteil der Steuerermäßigungen. Wenn Sie prämienpflichtig sind, haben Sie wohl Anspruch auf den Prämienanteil der für Sie geltenden Steuerermäßigungen.

Wenn Sie in Deutschland wohnen und 90% Ihrer Einkünfte in den Niederlanden besteuert werden, können Sie, abhängig von Ihrer persönlichen Situation, Anspruch auf die nachfolgenden Abzugsposten haben;

Box 1:

· dieselben Abzugsposten wie in dem Falle, dass Sie sich nicht für die Behandlung als inländischer Steuerpflichtiger entscheiden

Der personengebundene Abzug, bestehend aus:

· Alimente und anderen Unterhaltsverpflichtungen

· Lebensunterhalt für Kinder jünger als 30 Jahre

· Krankheitskosten und andere Sonderausgaben

· Wochenendbesuch behindertes Kind

· Studienkosten und andere Ausbildungskosten

· Eventueller Restposten personengebundener Abzug über vorhergende Jahre

Abgabenermäßigungen:
Abhängig von Ihrer persönlichen Situation können Sie auf eine oder mehrere der oben genannten Steuerermäßigungen Anspruch haben.

Wenn Sie prämienpflichtig sind, haben Sie neben dem Steueranteil Anspruch auf den Prämienanteil der für Sie geltenden Steuerermäßigungen.

Wenn Sie sich für die Behandlung als inländischer Steuerpflichtiger entscheiden, können Sie, abhängig von Ihrer persönlichen Situation, Anspruch auf die nachfolgenden Abzugsposten haben;


Box 1:
· dieselben Abzugsposten wie in dem Falle, dass Sie sich nicht für die Behandlung als inländischer Steuerpflichtiger entscheiden und auch für den Fall, dass 90% Ihrer Einkünfte in den Niederlanden besteuert werden

· Abzugsposten aufgrund von Wohneigentum (Hypothekenzinsen für Ihr Wohneigentum im Ausland)

Der personengebundene Abzug, wie genannt in dem Fall, dass 90% Ihrer Einkünfte in den Niederlanden besteuert werden, erweitert mit:

· Ausgaben für denkmalgeschützte Gebäude

· abzugsfähige Spenden

· erlassene Risikokapitalanlagen

Abgabenermäßigungen:
Abhängig von Ihrer persönlichen Situation können Sie auf eine oder mehrer der oben genannten Steuerermäßigungen Anspruch haben.

Wenn Sie prämienpflichtig sind, haben Sie neben dem Steueranteil Anspruch auf den Prämienanteil der für Sie geltenden Steuerermäßigungen.  

Studierende Kinder von deutschen Grenzgängern haben Anspruch auf niederländische Studienfinanzierung
Wenn Sie in Deutschland wohnen und in den Niederlanden arbeiten, hat Ihr studierendes Kind bzw. haben Ihre studierenden Kinder unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf niederländische Studienfinanzierung. Sie müssen dann wohl Hochschulunterricht in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen (Bremen) oder den Niederlanden erhalten. Dieses Recht bleibt bestehen, wenn Sie unfreiwillig arbeitslos oder arbeitsunfähig werden. Falls einer der beiden Eltern in Deutschland sozial versichert ist, besteht neben dem Anspruch auf niederländische Studienfinanzierung auch ein Recht auf deutsches Kindergeld.

Fortführung (Betriebs)Rentenaufbau bei vollständiger Arbeitskosigkeit

Wenn Sie in Deutschland wohnen, in den Niederlanden arbeiten, älter als 40 Jahre und vollständig arbeitslos sind, haben Sie Anspruch auf Fortführung Ihres niederländischen (Betriebs)Rentenaufbaus, solange Sie aus Deutschland eine lohnbezogene Arbeitslosenunterstützung erhalten. Es kann sich um einen Betriebszweig-, Unternehmens- oder Berufsrentenfonds handeln. Lebensversicherungsgesellschaften fallen auch hierunter. Es gelten einige Voraussetzungen. So muss der erste Arbeitslosentag vor dem 1. Januar 2008 liegen, und es müssen aus der Rentenanlage Ansprüche auf eine lebenslange Alters- oder Hinterbliebenenrente hergeleitet werden können. Die Forführung des Aufbaus der (Betriebs)Rente ist mit keinen Kosten verbunden.

Fristverlängerung für das Einreichen eines Antrages auf Steuerrückerstattung 

Wenn Sie für eine Rückerstattung der Einkommensteuer in Betracht kommen, zum Beispiel dadurch, dass Sie Recht auf Steuerkürzungen haben, die noch nicht bei der Einbehaltung der Lohnsteuer berücksichtigt worden sind, dann können Sie einen Antrag auf Steuerrückerstattung einreichen. Zu denken wäre u.a. an die Kinderkürzungen und Alleinerziehenden-Kürzung. Auch können verschiedene Abzugsposten zu einer Rückerstattung führen. Hierbei kann man u.a. an Hypothekenzinsen (wohlgemerkt: auch gezahlte Zinsen für Ihre eigene Wohnung in Ihrem Wohnland), Studienkosten und Krankheitskosten denken. Die Frist wurde mit rückwirkender Kraft von 3 auf 5 Jahre verlängert. 2007 können Sie also noch nachträglich einen Antrag bezüglich der Jahre 2002 und 2003 einreichen. Indem Sie eine normale Steuererklärung (C-Formular) oder ein spezielles Rückerstattungsformular (Tc-Formular) ausfüllen, kann die Steuerrückerstattung beantragt werden. Oft wissen beispielsweise Grenzgänger, die in Deutschland wohnen und in den Niederlanden tätig sind, nicht, dass sie Recht auf eine Rückerstattung haben.
Grenzgänger (arbeiten in den Niederlanden, wohnen im Ausland) können bereits im Jahr 2007 eine vorläufige Einkommensteuerrückerstattung 2007 beantragen.

Grenzgänger (arbeiten in den Niederlanden, wohnen im Ausland) können bereits im Jahr 2007 eine vorläufige Einkommensteuerrückerstattung 2007 beantragen. Sie brauchen nicht bis zum Jahresende auf ihre Steuerrückerstattung zu warten und können sich den Betrag bereits im laufenden Jahr monatlich auszahlen lassen.

Steuerausländer können eine vorläufige Rückerstattung für die Einkommensteuer beantragen, wenn sie bestimmte Abzugsposten oder Anspruch auf eine oder mehrere Abgabenermäßigungen haben. Für welche Abzugsposten und Abgabenermäßigungen sie eine vorläufige Rückerstattung beantragen können, ist individuell unterschiedlich und hängt von den persönlichen Umständen ab.
Ab 2006 größere Möglichkeiten Krankheitskosten von der Steuer abzusetzen

Wenn Sie 2006 Aufwendungen im Zusammenhang mit Krankheit, Invalidität, einer Entbindung, Adoption, aus altersbedingten Gründen oder im Zusammenhang mit einem Todesfall geleistet haben, haben Sie unter Umständen Anspruch auf den Abzug für außergewöhnliche Belastungen. Darunter fallen beispielsweise auch der feste Abzug für Krankenversicherungsbeiträge (zur Grundversicherung), alle Beiträge zu einer Zusatzversicherung (aanvullende zorgverzekering) und der einkommensabhängige Beitrag zur Krankenversicherung. Senioren ab 65 Jahre und Erwerbsunfähige können zudem eine zusätzliche Pauschale zu Ihren außergewöhnlichen Belastungen hinzurechnen. Krankheitskosten und sonstige außergewöhnliche Belastungen können als personenbezogener Abzug von der Steuer abgezogen werden.

Krankheitskosten und sonstige außergewöhnliche Belastungen werden unterschieden in allgemeine Aufwendungen, spezifische Aufwendungen, Aufwendungen bei chronischer Erkrankung und sonstige Krankheitskosten. 

